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§1 

Gegenstand des Vertrages 

Gegenstand dieses Vertrages ist: 

die Objektplanung zur erstmaligen endgültigen Herstellung der Straße Mellenbergweg. Zudem 
ist die Entwurfsvermessung Bestandteil dieses Vertrages. 

In einem ersten Schritt -und mit diesem Vertrag- werden zunächst die Leistungsphase 1 und 
2 sowie die Entwurfsvermessung vergeben. Die Fortführung des Vertrages nach Leistungsstu- 

fe 1 bzw, Leistungsphase 2 bedarf der Aufforderung durch die Auftraggeberin. 

§2 

Bestandteile des Vertrages 

Bestandteile dieses Vertrages, die von der Auftraggeberin abgefordert werden können, sind: 

1. Allgemeine Vertragsbestimmungen für Ingenieurleistungen Hamburg, Ausgabe 2015 

2. Leistungsbild und Bewertung der LB-Straßen, Ausgabe Juli 2014 

3. HOAI2013 

4. LB Leitungstrassenplanung, Ausgabe Januar 2016 

5. Folgende besondere Technische Bedingungen und Richtlinien: 

5.1 Empfehlungen für Radverkehrsanlagen in der jeweils geltenden Fassung 

5.2.PLAST Hamburg in der jeweils geltenden Fassung 

5.3 ZTV/St- HmbJn der jeweils geltenden Fassung 

5.4 Verwaltungsvorschrift Bau in der jeweils geltenden Fassung 

5.5 Normierung zur Erstellung digitaler Straßenbauunterlagen 

6. Folgende weitere Vorgaben sind zu beachten: 

6.1 Standardleistungskatalog Wandsbek als Grundlage für die Erstellung des Leistungs- 
verzeichnisse 

6.2 Schema zur Aufstellung der Leistungsbeschreibung 
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§3 

Leistungen der Auftragnehmerin bzw. des Auftragnehmers 

(1) Die Auftraggeberin überträgt der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer 

die in der Anlage Nr. 1a und 1b beschriebenen Leistungen 

ö folgende Leistungen 

Grundleistungen: 

Besondere Leistungen: 

(2) Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer hat die von ihr bzw. ihm angefertigten Un- 
terlagen als „Verfasserin“ bzw, „Verfasser“ zu unterzeichnen. 

(3) Der Auftragnehmer hat die zu liefernden Textbeiträge per Mail oder Datenträger als Mik- 
nosoft Word-Datei zur Verfügung zu stellen. Digitale Planungen sind per Datenträger für 

Auto CAD 2014 Anwender als 
■ DWG-File gemäß Nonriierungskatalog und der G 5-Gruppen für die „DSGK“. 
■ Datenspeicherung im DOS-Format bzw. als selbstentpackende Datensätze (kein Ba- 

ckup) zu liefern. Ggf. als DXF-File. Bei Lieferung einer Plottdatei muss die jeweilige 
CTB-Datei enthalten sein. 

§4 

Leistungen der Auftraqqeberin 

Folgende Leistungen werden von der Auftraggeberin (AG) erbracht: 

Seitens der AG werden erforderliche Karten aus der DSGK zur Verfügung gestellt. 

§5 

Leistungen fachlich Beteiliater 

Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten fachlich Beteiligten erbracht 
und sind von der Auftragnehmerin bzw. vom Auftragnehmer mit ihren bzw. seinen Leistungen 
abzustimmen und in diese einzuarbeiten: 

entfällt 

3 von 8 



§6 

Termine und Fristen 

(1) Für die Leistungen nach § 3 gelten folgende Termine bzw. Fristen: 

1. Stufe: 

Abschluss der Leistungsphase 2 bis 18 Wochen nach Auftragserteilung 

2. Stufe 

Fertigstellung der AU-Bau bis 40 Wochen nach Auftragsbestätigung zur 2. Stufe (bzw. 

nach Abschluss Leistungsphase 2, falls die Auftragsbestätigung vor Abschluss Lph2 

erteilt wird). 

Fertigstellung der Ausschreibungsunteilagen bis 55 Wochen nach Auftragsbestätigung 

zur 2. Stufe (bzw. nach Abschluss Leistungsphase 2, falls die Auftragsbestätigung vor 

Abschluss Lph2 erteilt wird). 

(2) Kann der termingerechte Arbeitsablauf nicht eingehalten werden, hat die Auftragnehme- 
rin bzw. der Auftragnehmer dies mit Nennung der Gründe der Auftraggeberin unverzüg- 
lich schriftlich mitzuteilen. 
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§7 

Vergütung 

(1) Honorar für Leistungen nach § 3 Abs. 1; 

vgl. Anlage Nr. 1 a. b und c (Vertragsbestandteii) 

Euro 

Q Das Honorar wird als Berechnungshonorar vereinbart 

Q mit einem Festbetrag von psch 

mit einem vorläufigen Betrag von 

Das Honorar wird frei vereinbart 

als Pauschalhonorar mit einem Festbetrag von psch 

G als Zeithonorar mit einem Festbetrag von psch 

als Zeithonorar mit einem Höchstbetrag von 

G als Zeithonorar nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf mit einem 
vorläufigen Betrag von 

Stundensätze werden vereinbart mit 

Euro/h für die Projektleiterin bzw. den Projektleiter 

Euro/h für die Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer 

=uro/h für techn./wissenschaftl. Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 

Euro/h für techn. Zeichnerinnen bzw. Zeichner und sonstige Mit- 
arbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 

Zwischensumme psch 

vorläufig 

(2) Nebenkosten (§ 14 HOAI) 

G Die Nebenkosten werden nicht gesondert erstattet 

G Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit 

Die Nebenkosten werden pauschal erstattet mit Iv. H. des Honorars 

Zwischensumme 

(3) Gesamtvergütung (Summe aus (1) und (2)) Netto 

Umsatzsteuer 19,0 v. H. 

Brutto 

117.033,83 

22.236,43 

139.270,26 

Für frei vereinbarte Honorare nach Aufwand sind die erfolgten Leistungen mittels 
Stundennachweise wöchentlich und tabellarisch nachzuweisen und können nur dann zur 

Prüfung des Nachweis der erbrachten Leistung bei der Abrechnung herangezogen werden. 
Stundennachweise, die nicht binnen eines Monats nach erbrachter Leistung eingereicht 
werden, werden seitens der Auftraggeberin nicht anerkannt. 
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§8 

Haftpflichtversicherung der Auftraanehmerin bzw. des Auftragnehmers 

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 12 der Ailgemeinen Vertragsbe- 
stimmungen für Ingenieurleistungen in Hamburg müssen mindestens betragen für: 

a) Personenschäden: 1.500.000 Euro 

b) sonstige Schäden: 500.000 Euro 

§9 

Ergänzende Vereinbarungen 

(1) Mit der Unterschrift unter diesen Vertrag erklärt die Auftragnehmerin bzw. der Auftrag- 

nehmer, dass keine Ausschlussgründe nach § 4 Abs. 6 Buchstaben a) bis g) VOF und 
nach § 4 Abs. 9 Buchstaben a) bis e) VOF vorliegen. 

Der Auftragnehmerin bzw. dem Auftragnehmer ist bewusst, dass eine falsche Erklärung 
ihren bzw. seinen Ausschiuss von künftigen Beauftragungen sowie die Kündigung dieses 

Vertrages aus wichtigem Grund zur Folge haben kann. 

(2) Für Leistungen der Ausschreibung, Vergabe, Bau Überwachung und Bauoberleitung gilt: 
Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer wird im Rahmen dieses Auftrages auf die 
gewissenhafte Erfüliung ihrer bzw. seiner Obliegenheiten gesondert verpflichtet, sofern 
sie bzw. er nicht bereits von einer zuständigen Stelle der Freien und Hansestadt Ham- 
burg nach dem Verpflichtungsgesetz verpflichtet wurde und diese Verpflichtung zum 

Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch wirksam ist. Sofern eine Verpflichtung zwar be- 
reits erfolgt und bei Vertragsschluss noch wirksam ist, deren Geltung aber während der 
voraussichtlichen Dauer des dem Vertrag zugrunde iiegenden Auftrages endet, ist die 
Verpflichtung erneut vorzunehmen. 

Dazu benennt sie bzw. er der Auftraggeberin den/die Namen der mit der Auftragsbear- 
beitung betrauten Person(en) wie folgt: 

Name Geltungsdauer der ggf. vorliegenden 
Verpflichtung 

04.06.2020 
26.11.2017 
04.06.2020 

Sofern die benannten Personen bereits von der Freien und Hansestadt Hamburg ver- 
pflichtet wurden und die Verpflichtungen noch für den Zeitraum, den die Durchführung 

des Auftrages voraussichtlich in Anspruch nehmen wird, gültig sind, sind Kopien der 
Niederschriften über die erfolgten Verpflichtungen bei der für die Verpflichtung zuständi- 
gen Stelle einzureichen. 

(3) Dieser Vertrag unterliegt dem Hamburgischen Transparenzgesetz (HmbTG). Bei Vorlie- 
gen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des 
HmbTG im Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröf- 
fentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem HmbTG 
sein. 
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Für durch die Verletzung eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses bei der Veröffent- 

lichung im Informationsregister oder Herausgabe auf Antrag nach HmbTG entstehende 
Schäden haftet die Freie und Hansestadt Hamburg nur bei Vorsatz oder grober Fahrläs- 
sigkeit. 

^ Im Hinblick auf § 10 Abs. 2 HmbTG vereinbaren die Parteien: 

Dieser Vertrag wird erst einen Monat nach seiner Veröffentlichung im Informations- 
register wirksam. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg kann binnen dieses Monats nach Veröffentli- 
chung des Vertrags im Informationsregister vom Vertrag zurücktreten, wenn der 
Freien und Hansestadt Hamburg nach der Veröffentlichung des Vertrages von ihr 
nicht zu vertretende Tatsachen bekannt werden, die sie, wären sie schon zuvor be- 

kannt gewesen, dazu veranlasst hätten, einen solchen Vertrag nicht zu schließen, 
und ein Festhalten am Vertrag für die Freie und Hansestadt Hamburg unzumutbar 
ist. 

(4) ö Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer hat folgende Kosten einzuhalten: 

a) Für die Erstellung der Bauunterlage Baukosten in Höhe von € 

b) Für die weitere Bearbeitung die mit der Bauunterlage genehmigten Kosten. 

c) Die Kosten nach a) und b) stellen jeweils eine Kostenobergrenze dar und dürfen nicht 
überschritten werden. Sie werden entsprechend dem Index für die Bauwirt- 

schaft/Ingenieurbau insgesamt des Statistischen Bundesamtes (...) = (...), Basis 
2010=100 fortgeschrieben. 

Die Kostenobergrenze wird als Beschaffenheit des von der Auftragnehmerin bzw. 
vom Auftragnehmer geschuldeten Werkes vereinbart. Damit übernimmt sie bzw. er 
keine Baukostengarantie. 

Wenn die Kostenobergrenze aus Gründen, die die Auftragnehmerin bzw. der Auf- 

tragnehmer nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden kann und wenn die Auf- 
tragnehmerin bzw. der Auftragnehmer ihren bzw. seinen Hinweis- und Unterrich- 
tungspflichten nach § 1 Abs. 8 AVB nachgekommen ist, werden von der Auftraggebe- 
rin keine Minderungs- und Regressansprüche geltend gemacht. 

(5) Es wird darauf hingewiesen, dass Vervielfältigungen im Rahmen der Verschickungen 
durch das Fachamt Management des öffentlichen Raumes bzw. ihrer hierfür benannten 

Vertragspartnern vorgenommen werden. Die hierzu erforderlichen Originalplä- 
ne/Mutterpausen bzw. Datenträger sind zur Verfügung zu stellen. 

(6) Ergänzende Vereinbarungen 

6.1 Die Auftraggeberin (AG) überträgt dem Auftragnehmer (AN) die gesamte Planung 
entsprechend den Leistungsphasen 1-6. Es ist vorgesehen, im ersten Schritt die Leis- 
tungsphasen 1-2 (Leistungsstufe I) zu beauftragen. Die Beauftragung der Leistungs- 

phasen 3-6 (Leistungsstufe II) erfolgt optional. 

6.2 Die AG beabsichtigt, dem AN bei Fortsetzung der Planung und Ausführung der Bau- 
maßnahme weitere Leistungen nach Leistungsstufe II - einzeln oder im Ganzen - zu 
übertragen. Die Übertragung erfolgt schriftlich. 
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6.3 Die AG behält sich vor, die Übertragung auf einzelne Leistungsphasen zu beschrän- 
ken. Ein Rechtsanspruch auf die Übertragung der Leistungen in Leistungsstufe II be- 

steht nicht. 

6.4 Der AN ist verpflichtet, die weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm von der 

AG innerhalb von 24 Monaten nach Fertigstellung der Leistungen nach Phase I über- 
tragen werden. 

6.5 Aus der stufenweisen Beauftragung kann der AN keine Erhöhung seines Honorars ab- 
leiten, es sei denn, es ist zwischen diesem Vertragsschluss und Beauftragung des AN 
mit Leistungsstufe II - einzeln oder im Ganzen - eine neue Verordnung über die Ho- 

norare für Architekten- und Ingenieurleistungen in Kraft getreten und ein Gesamtver- 
gleich unter Berücksichtigung aller Parameter ergibt, dass die Mindestsätze der neuen 
Verordnung durch Einhaltung der mit diesem Vertrag geschlossenen Honorarverein- 
barung unterschritten werden. In diesem Fall hat der AN Anspruch auf die Mindestsät- 
ze der neuen Verordnung. Die Darlegungs- und Beweislast hinsichtlich des etwaigen 
Gesamtvergleichs trifft den AN. 

6.6 Wenn dem AN die Leistungen in Leistungsstufe II - einzeln oder im Ganzen - nicht 
innerhalb von 24 JMonaten nach Fertigstellung der Leistungen nach Phase I übertra- 
gen werden, endet der Vertrag. 

6.7 Mit Beginn der LPH 6 wechselt die Betreuung dieses Ingenieurvertrages von BAA/V 
MR 21 (Straßenplanung) in den Abschnitt BAA/V MR22 (Straßenneubau). Vor Bearbei- 
tungsbeginn ist zwingend ein Abstimmungstermin mit dem Straßenneubau zu verein- 

baren. 

Rechtsverbindliche Unterschriften 

Hamburg, den 

Auftraggeberin: , Auftragnehmerin bzw. Auftragnehmer: 

Dezernent Fachamtsleitung 
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Uistungsbeschreibung und Honorai^rmitllyng 

BaumaBnahme: Erstmalige, endgültige Herstellung von S&aBen 
Teilbaumaßnahme: Mellenbergweg 

|l. Leistungen gemgB LB-StraBen 

i. Srundlagenermiaiuiig 
Klären Aufgabenstellung,&mftteln Randbedingungen, Zusammenstellen 
Planungsabsiditen,Ortsbeslchtlgungen,Zusammenstel!en Unterlagen, 
&ßutem Ptanungsdaten, Ermitteln Leistungsumfang, Formulieren von 
Entscheidungshilfen, Zusammenfassen der Ergebnisse. 

2. Vorplanung 
2.1 

2.2 

2.3 
2.4 

Analyse Grunddaten, Abstimmen der Zlelvorstälungen, Beschaffen 
amtlicher Karten, Untersuchen von Lösungsmögllchketten, /teswerten 
amtJ. Karten, Planungskonzept elnschl. alternativer 
Lösungsmögilchkelten nach gleichen Anforderungen, überschlägige 
verlffihrstechnische Bemessung, Klären der fachspez. Zusammenhänge. 
Vorverhandlungen mit Behörden, Mitwirken beim Eriäutem 
fachspeziflscher Zusammenhänge gegenüber Bürgern u. poltüsdien 
Gremien, ÜberarbeltMi des Ptanungskonzeptes, Bereitstellung von 
Unterlagen. 
Kostenschätzung 
Zusammenstellen der Vorplanungsergebnisse 

3. Entwurfisplanung 
3.1 Durcharteiten des Planungskonzeptes, Übeisdilägige Festlegung der 

Abmessungen von ingenieurbauwerlten. Ermitteln der 
SchaMlmmissionen, Erläuterungsbencht, fachspezifische Berechnungen, 
Zeichnerische Darstellung, Zusammenfassung aller vorläufiger 
Entwurfsunterlagen. 
2. Verschickung analog Schlussverschickung 

3.2 Mitwirken b.Er1äütem d.vor1.Entwurfes, Verhandlungen m.Behörden, 
Welterentvwckeln des voriäuflgen Entwurfes zum endgültigen Entwurf. 

3-3 Kostenberechnung, Kostenkontrolie, Finanzieungsplan, 
zuwendungsfahige Kosten, Überschlägiges Ermitteln der wesend. 
Bauphasen unter Beriicksichtlgung der Verkehrslenkung während der 
Bauzeit, Zusammenfassung aller Entwurlsunterlagen. 

4. Genehmigungsplanung 
Erarb. u. Einrdrhen d.Unterl. für öfPenti..rechtl. Verfahren, 
Grunderwerbsplan und Grunderwerbsverzächnis, Venroliständlgen der 
Unterlagen, Mitwirken In Genehmigungsverfahren. 
Mitwirken beim Abfassen von Stellungnahmen zu Bedenken und 
Anregungen in bis zu 10 Kategorien. 

5. Ausführungsplanung 
5.1 Durcharteiten der Ergebnisse der Leistungsph. 3 und 4, Zeichn. und 

rechn. Darst^lung, Erarbeiten der Grundlagen für andere an der 
Planung fachl. Beteiligte und Integrieren ihrer Beiträge. 

5.2 Fortschräben d. Ausführungspl. während der ObJ.ausfOhr. 

G. Vorbereitung der Vergabe 
6.1 Mengenermltdung u. Aufgliedeoing n. Elnzelposlöonen, Aufst. der 

Leistungsbeschreibung m. Leistungsverzeichnis, Absümmen und 
Koordinieren der Verdingungsunterl. der an der Planung fachlich 
Beteiligten. 

6.2 Festlegen der wesentlichen Ausführung^hasen 

7. Mitmrtcen bei der Vergabe 
7.1 Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen 
7.2 Einholen von Angeboten 
7.3 Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines 

Preisspiegels 
7.4 Abstimmen und Zusammenstellen der Leistungen der fachl. Beteiligten, 

die an der Vergabe mitwirken. 
7.5 Mitwirken bei Verhandlungen mit Bietetm 
7.6 Fort^relben der Kostenberechnung, Koäenlamtrolle 
7.7 Mitwirken bei der Auftragserteilung 

ir. 

Angebot max.gem. LBB | 
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s. 

9. 

Leistungen gern. Handbudt Vergabe Bauaufsicht 
8.1 Aufsicht über die örtliche Eauüberwachung 
8.2 Koordinierung der fachlich B^iligten, Aufetellen und Überwachen 

Zeitplan, Inverzugsetzen, Abtrahmen, Übergabe des Objekts elnschlleBI. 
Zusammenstellung erforderlicher Unterlagen, Überwachen der 
Prüfungen der Funktlonsfählgkeit der Anlagentelle und der 
Gesamtanlage, Aufllsten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche, 
Kostenfeststellung, Kostenkontrolle. 

Besondere Leistungen gern. HaiKlbuch Vergabe Bauaufddit 
9.1-9.3 Fachliche Bew^ung der inn^alb der Verj^hrungätisfen für 

Gewährlelstungsansprüche festgestellten Mängel. 
Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der 
verjähningsfrislBn für Mängelansprüche. 
Mltwlrkurrg bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen. 

Zwrisdiensumme der Bewertungen H 

Zuschläge 
Umbauzuschlag 
(gettj^m: i2 LßB-StraBen) 

Zuschlag in % auf die Bewertungen von Zwischensumme II 
Einzelbeauftragungszusdilag 
(gemäB Ztff. 11 LBB-Straßen) 
Bei Anfertigung der Vorplanung als EinzelleiStung erhöht sich 
die Bewertung um bis zu 2 v. H 

0 Zuschlag in v.H. (zzgl. der BewertungenZwIschensumme II) 
Bei Anfertigung der Entwurfsplanung als Einzelleistung erhöht sich die Bewelung; 
Bei Vorliegen aner Vorplanung, die nicht überarbeitet werden muss, 
um Ws zu 5 V. H, 

0 Zuschlag in v.H. (zzgl. der BewertungenZwIschensumme II) 
Bel Anfertigung der Entwurfsplanung als Einzelleistung erhöht sich die Bewertung: 
Bei Vorliegen einer Vorplanung, die überarbeitet werden muss, um bis zu 10 v. H. 

0 Zuschlag In v.H. (zzgl. der BewertungenZwischensumrue II) 
Bel Anfertigung der Entwurfsplanung als Einzelteistung erhöht sich die Bewertung: ~ 
cdine Vorliegen einer Vorplanung um bis zu IS v. H. 

0 Zuschlag in v.H. (zzgl. der BewettungenZwischensumme II) 

Summe der BeiMitungen n 

(1yf C'J /#7 

6^ 

II. HONORARERMrrTLUWG 

Mafigwtiende PrcrjektHäche l8.G9@,tM> 
Ermittlung der anrechenbaren Kosten aus LB-StraBen, Ziff. 7, Tab. 1 

Quadratmeter Anrechenbare Kosten 
17.000. 00 1.337.100,00 ‘ ' 
18.000;00 1.374.200,00. 
18.000. 00 1.374.200,00 

1. Anrechenbare Kosten gern. LB-SbaBen, ZflT. 7, Tab. 1 £.374.200,00 C 

2. Honoraizone fUr Leistungen bei Verkehrsanlagen 
Mindestsatz (=1) Hittelsatz (=2) Höchstsatz (=3) 

Honorarei utitlliiitg zu 11.1.9 HOAl fVerfGebrsanlageii) 
1,000.000,00 € 
1.374.200,00 C 
1.500.000,00 €   

rt:,ingr" In % von Wert b) 

Summe 1 

b) = 

ic!S Ingenieurpartnersdiaft Diercks Schröder Beratende Ingenieure für Bauwesen Anlage 1, Seite 2 von 4 



Absteckpläne 
GemäB LBB-SfraBen ZIff. 13 

Grundhonorar gern. Honorartafd zu i 47(1) HOAI 
Bewatungen gemäS LB-Sraßen 

Summe 2 

Mehrausfertigungen gegenüber dem LBB-StieSen 
ber Lieferung von S Ausfertigungen HU-Bau farbig 

4 Au^erUgungoi gemiB LBB-StraBoi ZHf. 5 als Regella'stung, 
Somit änd als besondere l^lshing zu K^n ; 

1 Mehrausfertigungen HU^u 

Summe 3 

7& 

pauschal 

BeKHider« Leistungen 
Die Wer angesetzten Stunden dar. Die Ablehnung erfolgt nach. 

Stundensatze (AuftragiMhmer-- 

6.1 Zusätzlicher Absömmungsaufwand 
Die Teilnahme an bis zu 5 Abstimmungsgesprächen mit den beteiligten Behörden, 
Dienststelten oder politischen Gremien ist als Grundle^ng mit dem Honorar abgegoiten. 
Darüber hinaus gehende Termine (z. B. Anliegerbeteiligungen) bieten wir Ihnen als 
Pauschalpreis pro Ternitn an (Abrechnung auf Nachweis): 

2 St Termine 

6.2 Bestandsveimessung 
Die Bestandsvermessung wird das Vermessungsbüro Hanack und Partner als unser Nachuntemehmer 
erstellen. r . t v». *i-1. ^ s j ^ 

Summe 4 

Summe 

III. LEUUNGSTRASSENPLANUNG 

1. GnindvergUturigssat7 (C2) 

2. Ermitdung der BezugsgröBen und Fakburen 

2.1 Ermittlung der Leitungslängfen ln m vorläufig geschätzt!!! 
- für vortiandene Leitungen 
- für geplante Leitungen 
" für entfaltende Leitungen 
anrechenbar zu 50 % 

anrechenbare Leltungsiinge für die Leitungspläne 
sowie deren Fortschreibung (Trassenanwalsungspläne) 
= L(p) + 50 % L(e) 

2.2 Ermittlung der benötigten Anzahl von Plänen 
- Anzahl der Versdildtungen 
■ Anzahl Pläne vorläuflge Verschickung 
- Anzahl Pläne Schlussverschickung (Trassenanweisungspläne) 
' Summe Plots einschl. s/w-Plot auf Transparent 

2.3 Ersdiwemiszuschtag 
3. Wertigkeiten der Leistungen (C.6.1 bis C.6.6) 

Leitungsanfrage (Ja=l; Nein=0) 
Lätungsbestandsplan 
Leitungsplan 
Leitungsbesprechung (Ja=l; Neln= 0) 
Leitungsplan (Trassenanwelsungsplan) 
Aufwand für das Erzeugen von PDF*/PLOT-Dateien je Planblatt und Versdiidcung 
Pläne farbig plotten (Anzahl der Pläne) 

L(v) = 
L(p) = 
L(e) = 

L(t) = 

N = 

Z = 

1,45 ^Bezugsgröße 
(ohne Umsatzsteuer) 

17.500,00 m' 
2.500.00 m 
1.500.00 m 

7S0,00 m 

3.250,00 m 

1 
10 
10 
20 

1,20 

W = 
W = 
W = 
w = 
w = 
w= 
w = 

440 
50 
33 

500 
12 
12 
12 
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>4> Honorarerroittlung 
Leitungsanfrage 

H = CGx'W) 1,45 x 440 
Leitungsbestandsplan 

H = CGxZxLCv)xW) : 100 1,45x1,2x17500 x 50:100 
Leitungsplan 

H = (OxZxL(t)xW): 100 - 1,45x1,2 x 3250x33:100 
Leitungsbesprechung 

H = {GxW)Anz,Bespr. ,1,45 x 500x1 
Leitungsplan (Trassenanwelsungsplan) 

H = {GxZxL(t)xW):100 1,45x1,2 x 3250x12:100 
Aufwand für das Erzeugen von PDF-/PLOT-Dateien je Planblatt und Verschickung 

H = (G X N X W) 1,24 X 28 X 12 
Pläne farbig platten (Anzahl der Pläne) 

H = (G X N X W) 1,24 X 28 X12 

H = 

H = 

H = 

H 

H = 

H = 

H = 

:Sumnie 5 
Die Abrechnung der Leitungslängen erfolgt nach tatsächlicher Leltungstänge bzw. StückzaM gemäß digitaler Auswertung. 

[IV. GESAMTHONORÄR 

Summe 1 Leistungen gemiß IB-araßen 
Summe 2 Absteckplane 
Summe 3 Mehraiisfeitigungen 
Summe 4 Besondere L^sturtgen vorfiuflg 
Summe 5 Leitungara^njJanung vortauflg 
Summe 1-5 voillufig 
zzgl. Ndfenkosten in HSie von 3 % 

SesamtlKHionr {netto} voriäollg 
ziiiiigMdi Mehnwrtsteuer in Hdhe tn>n derzeit 19 

Angebotssumme (brutto) vorläufig 

117.033,83 € 

2^236,43 € 

139.270,26 € 

Nebenkosten 

Nebenkosten gemäß HO« berechnen wir für Post- und FernmeldegebOhren sowie für lauferrien VervlelfältJgungsbedarf im ägenen Haus. 

SonsUge Nebenkosten, insbesondere Vervietfältigungskosten flir PlanabsUmmungen gehen, wenn sie nidit pauschaliert wurden, auf Nachweis 
zu Lasten des Auftiaggsbers* 

BeruMiaftpflichtversicherungen 
Die Haftung auf unseren Leistungsumfang beschränkt sich auf Schäden, die durch unsere HaftpfUchtversichening gedeckt sind, 

Personenschäden 3.000.000,00 € 
Sach- und Vermögensschaden 500.000,00 € 

Behötdengebühren 

Anfallende Behördengebühren, insbesondere für Vemiessungsunterlagai, gehai separat auf Nachvseis zu Lasten des Auftraggebers. 

IDS Inpenieurpartnerschaft Diercks Schröder 
Beratende Ingenieure für Bauwesen 
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HANACK UND PARTNER 
Dipl.-Ifig, Andreas Schmidt-Böllert • DipUng. Gerd Grabau 

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 

IDS 

22083 Hamburg 

Vorab per 1£-Mai 

Dir Zeichen Unser Zeichen Datum 
4. August 2016 

Angebot-Nr.: 16-0836 

Meilenbergweg (von Rehblöcken bis Langfeld) 
Vermessungsleistungeii 

Sehr 

wir beziehen uns auf Ihre E-Mail vom 26. Juli 2016 sowie auf das mit Ihnen geführte Telefonat 
und bieten Ihnen die gewünschten Vermessungsleistungen wie folgt an: 

1. Vermessungstechnischer Lage- und Höhenplan 

Eventuelle Beschaffung des amtlichen Katastemachweises (in Absprache 
mit dem Auftraggeber) sowie der digitalen Liegenschaftskarte für die Um- 
ringstopografie, 

Lage- und höhenmäßige Auftnessutig der Straße „Mellenbergweg“ von der 
Straße „Rehblöcken“ bis „Langfeld“ mit ca, 19.000 wie in der beige- 
fügten Anlage „rot“ gekennzeichnet. 

Die. Ausführung der Arbeiten erfolgt auf der Grundlage der LB- 
Vemiessung gemäß den Vorgaben des Hamburger Normierungskataioges 
der Freien und Hansestadt Hamburg in der neuesten Fassung. 

Hflfsar.k und f'armcsr • AäsierSirugchsusstffi 3TiS ■ HrUTibuig Tel (ö4Ui 55 -15 1&-0 ;-sx ;R4<Sj SB 10 41 
'i(ainS-H3P£d;L>n#anri=i.£ä5 • ,v,w,'.H3r.ä£i:dndPa{srier.de • Är:t5gefkht Hämbjsg PR 141 • 49S260012S ■ USHD-Hi DE 302460J60 
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HANÄCK UND PARTNER 
Oipl.-lng, Andreas Schmidt-Böllert - Dipl.-Ing. Gerd Grabau 

öffentlich bestellte Vermessungsingenieure 

/VH 

\ 

IMU iK 

Lage- und höhenmäßige Aufinessung der nachfolgend aufgeführten topo- 
grafischen Details: 

- Straßenkantsteine 
- erhaltenswerter Baumbestand einschließlich Bestimmung der 

Stamm- und Kronendurchmesser sowie der Baumart 
- oberirdisch sichtbare Siel- und Schachtdecke] 
- Gas- und Wasserschieber 

Mauern 
- Zäune 
- Beleuchtung 
* Sonstige Straßenmöblierung 

CAD-Konstruktion eines Lage- und Höhenplanes mit Darstellung der auf- 
gemessenen topografischen Details und NN-Höhen. In Absprache mit den 
Auftraggeber werden gegebenenfalls die Grundslücksgrenzen gemäß amt- 
lichen Katastemachweis und der digitalen Liegenschaftskarte für die Um- 
ringst opografie dargestellt. 

Lieferung des Planes als digitaler Datensatz im DWG- und PDF-Format 
sowie 2-fach als Papieiplot. 

Kosten; 8,700,00 EUR C" 

19 % Mehrwertsteuer 1.653,00 EUR ^ 

10.353,00 EUR 

Im oben genannten Preis sind die Kosten für die eventuelle Beschafiung des Katastemai^wei- 
ses sowie für die digitale Liegenschaftskarte nicht enthalten. Diese werden gemäß Gebühren- 
ordnung für das amtliche Vermessungswesen zusätzlich in Rechnung gestellt. 

Wir würden uns freuen, für Sie tätig werden zu können und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 
HANACK und PARTNER 

Anlage 

HanacM mti Partnai • Äktefkfüg£hsii££P.3 22135 Hambufg - Tei (040) 5? 1&-0 (040) 58 IQ 41 
Süliii 2 \on 2 
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Anlage Ic zum Ing.-Vertrag 13/2016 

Honorare stufenweise Beauftragung 

Honorarzusammensteliung OP Mellenbergweg einschl. Entwurfsvermessung 

netto mit NK € brutto € netto ohne NK € NK € 

OP 
Vermessung 

Abstecku. 

Leitungstr. 

Stunden 

Vervielfältigung 

vorläufig 

psch 

vorläufig 

vorläufig 

auf Nachweis mit Obergrenze 

vorläufig 

Summe 113.625,08 3.408,75 117.033,83 139.270,26 

Summe ber. vorl 

Summe psch 

Summe Stunden 

Summe 113.625,08 3.408,75 1117.033,83 1139.270,26 

Stufenweise Beauftragung: 

Leistungsstufe 1 

OP Lph 1+2 

Vermessung 

32.219,35 966,58 33.185,94 39.491,26 Summe 

Leistungsstufe 2 

OP Lph. 3-6 

Abstecku. 

Leitungstr. 

Stunden 

Vervielfältg. 

81.405,73 2.442,17 83.847,90 99.779,00 Summe 


